
m. R""""","", - _ AussdndI 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, die Ansichten 
der Mitgliedstaateq zu der Frage einzuholen, wie die Leit\iulen 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militlIrische Angelegenheiten umgesetzt werden können, 
namentlich insbesondere auch zu der Frage, wie die Be
teiligong an dem System der Vereinten Nationen fiIr die 
standardisierte Berichterstattung über Militlirausgabeo gestärkt 
und erweitert werden kann, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundt1lnfzigsten Thgung einen diesbezüglichen Bericht 
vOIZUlegen; 

5. besChließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, insbesondere die Thmsparenz 
der Militärausgaben", in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

·49/67. WI""""""haftJlch-teclmlsehe Neuentw1cldungen und 
Ihre Auswirktmgen auf die lntematIonale Sicher
heit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonderta
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß fiIr den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

Im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neueotwicklungen sowohl fiIr zivile als auch fiIr militlIrische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darilber, daß technische Errungenscbaften 
militllrische Anwendungsmllglichkeiten bieten, was zu 
perfekteren Waffen und neueo Walfensystemen fßhren könnte, 

unter Betonung des Inte.t ,es der internationaleo Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau ZU 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neneotwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzuIenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die fiIr friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Abrü
stnngskommission nicht in der Lage gewesen ist, aufgrnnd 
ihrer Beratungen zu dem Thgesordnungspunkt "Die Rolle von 
WJSSeDSChaft und Technologie im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhlln
gender Gebieten. Richtlinien zu entwickeln, 

Ube17.eugt, daß sich echte Nichtverbreitung nur dann 
erreichen 1lIßt, wenn die Weitergabe von Spitzentechnologie 

• Offide/Jes Proto/coU tkr Generalversammlung. NBlI1Ill1IIMudgste 
T_g. BeIlage 42 (A/49/42), Ziffer 22 (ZIffer 6 des zItieIIen T ..... ). 

mit militllrischen Anwendungsmög\ichkeiten im Binklang mit 
allgemein akzeptierten, multilateral ausgehandelten nichtdis
ktiminiereoden Rechtsakten erfolgt, 

I. begrl4fJt den Bericht des Generalselaetllrs mit dem 
TItel "WISSenSChaftlich-technische Neueotwic~ und ihre 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" ,der gemIiß 
ihrer Resolution 48/66 vom 16. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. teilt voll und ganz die Auffassung, daß die Anwen
dung neuer Thchnolngieo zur qualitativen Verbesserung von 
Waffensystemen den Bemühungen om die Rednzierung und 
Beseitigung der bestehenden Arsenale zuwider1liuft"; 

3. ersucht den GeneraIsekretil wissenschaftIic-teclmiscbe 

Neueotwicklungen zu verfolgen und unter Zugrnndeiegung der 
Kriterien, die der Genera1versammlung auf ihrer fDnfund
vierzigsten Thgung vorgelegt wurden7, eine enlSptechende 
Evaluierung vorzunehmen und der Versammlung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung einen Bericht vOIZUlegen; 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, eine Daten
bank mit den Namen interessierter Forschungseinrlchtungen 
und Sachvers1l!ndigen zu erstellen, mit dem Ziel, Thmsparenz 
und internationale Zusammenarbeit bei der Anwendung von 
wissenschaftlich-technischen Neuentwicklungen zur Verfol
gung von Abrüstungszielen, wie etwa der BeseItigung von 
Waffen, der Rüstnngskonversion und der Verifikation ZU 
fiIrdern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre 
Anffassungen und Evaluierungen mitzuteilen; 

6. beschließt, den Punkt "WISSenSChaftlich-technische 
Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die interna
tionale Sicherheit" in die vorläufige Thgesordnnng ihrer 
fDnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

49/68. Die Rolle 'fon WIssenschaft und ThehnIk im Kon
text der internationalen S1eherheIt. der Ablilstuug 
und anderer damit ZIIIIIUDIIleJIh GebIete 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmionen 47/44 vom 9. De
zember 1992 und 48/67 vom 16. Dezember 1993, 

Kelllltnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission über ihre Arbeits1agung 1994", insbesondere über 
die Tätigkeit der Arbeitsgrnppe II zu 'Thgesordnungspunkt 5 
mit dem 'fitel "Die Rolle von WISSenschaft und Thchnik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"', 

, N49/502. 
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